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Foren „Richter und Staatsanwälte für den Frieden“ — eine 
umfassende friedenspolitische und demokratische Bewegung

Ein Ausdruck der sich seit Beginn der 80er Jahre signifikant 
abzeichnenden Differenzierungsprozesse innerhalb der BRD- 
Justiz ist das Wirken der Initiative „Richter und Staats
anwälte für den Frieden“. In den Jahren 1983, 1985 und 1988 
fanden die ersten drei Foren „Richter und Staatsanwälte für 
den Frieden“ statt. An diesen Veranstaltungen nahmen je
weils 400 bis 500 Juristen teil. Das Vordringen zu den Wur
zeln militärischer Bedrohung sowie die Tatsache, daß sich die 
Forderungen und Appelle dieser Richter und Staatsanwälte 
an die Regierung der BRD und an andere verantwortliche 
Politiker richten, kennzeichnen die besondere politische Be
deutung dieser Bewegung.

Die Teilnehmer des Ersten Forums setzten sich mit der 
geplanten Stationierung von US-amerikanischen Mittelstrek- 
kenraketen auf dem Gebiet der BRD auseinander. Im Ergeb
nis wurde ein „Aufruf an die Abgeordneten des Deutschen 
Bundestages“ verabschiedet, der die Feststellung enthält, daß 
die neuen Atomwaffen „nur zum Ersteinsatz taugen und 
auch nur dazu bestimmt sind“.7

Auf dem Zweiten Forum wurden die militärische Planung 
und ihre rechtliche Umsetzung sowie die Zivil- und Kata
strophenschutzplanung als psychologische Kriegsvorbereitung 
und als destabilisierendes Element des Ost-West-Verhältnisses 
entlarvt. Im Mittelpunkt stand die Auseinandersetzung mit 
dem SDI-Programm, deren Resultate in der Forderung an die 
BRD-Regierung gipfeln, „der Erforschung, Entwicklung, Er
probung und Stationierung von Weltraumwaffen eine Absage 
zu erteilen“.8 Die Ergebnisse des Zweiten Forums widerspie
geln sich in den „Kasseler Thesen“ und in der „Kasseler 
Erklärung“. Eine wesentliche Aussage dieser Dokumente ist 
der Appell an die Regierung der BRD, einen vollständigen 
Verzicht auf die Herstellung, den Besitz und die Lagerung 
von atomaren, biologischen und chemischen Waffen durchzu
setzen. Bemerkenswert ist die Feststellung in der „Kasseler 
Erklärung“, daß die Hochrüstungspolitik der NATO-Staaten 
maßgeblich durch die ökonomischen Interessen des militä
risch-industriellen Komplexes bestimmt wird.9

Das Dritte Forum galt dem Thema „Atomwirtschaft und 
Frieden“. Hier wurde der Zusammenhang von Atomwirt
schaft, Umweltschutz und Friedensgefährdung herausgear
beitet; insbesondere wurden die Praktiken der Atomindustrie 
und die nukleare Strategie der BRD-Regierung als friedens
bedrohend charakterisiert. Davon ausgehend wurde die Be
völkerung der BRD durch das Abschlußdokument dieses Fo
rums, die „Schwandorfer Erklärung“, aufgefordert, „sich mit 
allem Nachdruck für wirksame Abrüstungsschritte einzuset
zen“.10 11

Alle bisherigen Foren haben die unmittelbare Auseinan
dersetzung mit der Hochrüstungspolitik der NATO-Staaten 
und das konsequente Engagement für eine umfassende Frie
denssicherung zum Inhalt. Diese Veranstaltungen kennzeich
nen das Aufgreifen aktuell-politischer Themen mit direktem 
Bezug zur Krieg-Frieden-Problematik und deren Bewertung 
unter politischen und ethisch-moralischen Aspekten sowie in 
ihrer rechtlichen Dimension. Es werden vor allem Völker- und 
verfassungsrechtliche Bestimmungen zur Unterstützung der 
Friedensargumentation angeführt. Die Abschlußerklärungen 
der Foren verweisen wiederholt auf die Art. 2, 24, 26 und 96 
des Grundgesetzes der BRD.11 Die Richter und Staatsanwälte 
können sich dabei auf die antifaschistische und friedensgebie
tende Substanz der BRD-Verfassung stützen, deren Bewah
rung und Durchsetzung permanente Aufgabe aller demokra
tischen Kräfte ist und zugleich eine wesentliche Vorausset
zung sowie ein Mittel des Wirkens der gesamten Friedens
bewegung bildet.

Disziplinierungsmaßnahmen gegen friedenspolitische 
Aktivitäten von Juristen

Neben den Aktivitäten im Rahmen der Foren „Richter 
und Staatsanwälte für den Frieden“ artikulieren sich progres
siv orientierte Vertreter der BRD-Justiz in verschiedenen 
weiteren Formen. In dem Maße, wie Juristen aktiv in poli
tische Prozesse für Frieden und Demokratie einereifen, be
mühen sich konservative Kräfte, in nichtiuristischen und 
juristischen politischen Formen gegen dieses Engagement vor
zugehen. Die Soannbreite der Disziplinierungen reicht von 
„wohlmeinenden Gesprächen des Dienstvorgesetzten mit ein
zelnen Richtern“12, die im Rahmen der bestehenden hierarchi
schen Justizstrukturen möglich sind, über Dienstaufsichts
maßnahmen bzw. die Durchführung von Disziplinarverfahren

und den Ausspruch von Disziplinarmaßnahmen13 bis hin zu 
einer höchstrichterlichen restriktiven Auslegung der Mei
nungsfreiheit für sich progressiv engagierende Juristen.

Am Landgericht Lübeck verfaßten 35 Richter und Staats
anwälte eine Zeitungsanzeige, die am 6. August 1983 in der 
Tageszeitung „Lübecker Nachrichten“ veröffentlicht wurde. 
Darin formulierten sie ihre rechtlichen Einwände gegen die 
Stationierung von Mittelstreckenraketen auf dem Gebiet der 
BRD und begründeten dies mit ihrem beruflichen Selbstver
ständnis, das sie verpflichte, sich in dieser existentiellen 
Frage zu äußern.1,1 Gegen diese Juristen wurde mit Dienst
aufsichtsmaßnahmen in Form von Ermahnungen vorgegan
gen, die durch das Bundesverwaltungsgericht und das Bun
desverfassungsgericht als rechtmäßig anerkannt wurden.13

Einer ähnlichen Form bediente sich die Initiative „Wies
badener Juristen für den Frieden“, die einen offenen Brief 
an Mitglieder des Bundestages richtete. Die Unterzeichner be
tonen darin, daß die Stationierung amerikanischer Mittel
streckenwaffen im Widerspruch zu den Normen des Völker
rechts und des Grundgesetzes der BRD steht.10 16 Auch in diesem 
Fall erfolgten Repressivmaßnahmen gegen die beteiligten Ju
risten. Zwei Richterinnen wurde die Mitwirkung an einem 
Verfahren wegen angeblicher Befangenheit untersagt, denn 
ihr Engagement für Frieden und Abrüstung begründe für den 
bürgerlichen Staat die Befürchtung, sie könnten nicht un
parteiisch entscheiden.17

Die bisher größte öffentliche Resonanz erfuhr die Sitz
blockade von Juristen am 12. Januar 1987 in Mutlangen vor 
dem Depot für US-amerikanische Pershing II-Raketen, an der 
sich 20 Richter und Staatsanwälte beteiligten.18 Sie erklärten 
in einer Stellungnahme, daß Atomwaffen weder der Gerech
tigkeit noch dem Frieden dienen. Gerade diese Aktion ver
deutlichte diie Polarisierung und Differenzierung innerhalb 
der Justiz als Bestandteil des staatlichen Machtapparates, be- 
zeichneten doch der Bundesjustizminister und der stellvertre
tende Vorsitzende des Richterbundes der BRD diese Blockade 
als rechtswidrig, während auf der anderen Seite Solidaritäts
bekundungen und Respektserklärungen den Einsatz der 
„Blockaderichter“ würdigten.19 Die Sitzblockade stellt nicht 
nur ein eindeutiges Bekenntnis für die Abrüstung, sondern 
zugleich eine Solidarisierung mit anderen Demonstranten dar, 
die auf Grund ähnlicher Aktionen verurteilt wurden.20 Die 
eingangs genannten Beispiele verdeutlichen, daß die straf
rechtliche Verfolgung solcher Aktionen auch vor Juristen 
nicht haltmacht.

Gesellschaftskritisches Engagement von Juristen 
innerhalb organisatorischer Zusammenschlüsse

Der Prozeß der Institutionalisierung des gesellschaftskriti
schen Engagements von Justizjuristen setzte in der BRD be
reits Ende der 60er Jahre mit der Gründung der Fachgruppe 
Richter und Staatsanwälte in der Gewerkschaft ÖTV ein. Die 
Etablierung dieser Organisation innerhalb des Deutschen Ge-
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